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1 AUFGABENSTELLUNG 

An der Max-von-Eyth-Straße in 85737 Ismaning, Fl.Nr. 1706, 1706/1 und 1707 der Gemarkung 

Ismaning ist der so genannte Neubau „Greentop Ismaning“ geplant. Hierbei handelt es sich 

um ein Bürogebäude mit Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss. 

Mit dem Neubau stellt die Gemeinde den Bebauungsplan Nr. 27d „Gewerbegebiet 1 - Südl. 

Max.-v.-Eyth-Straße“ auf (BP Nr. 27d). Betriebswohnungen werden nicht ausgeschlossen. Der 

1,66 ha große Geltungsbereich umfasst die Grundstücke mit den Flurnummern 1705/10, 

1705/19 (Teilfläche), 1706, 1706/1, 1707, 1707/8 der Gemarkung Ismaning, Gemeinde Isma-

ning. 

Die Fläche des Planungsumgriffs befindet sich aktuell im Geltungsbereich von zwei unter-

schiedlichen Bebauungsplänen. Es handelt sich um die rechtsgültigen Bebauungspläne 27a 

und 27b. Der Bebauungsplan Nr. 27a aus dem Jahre 1984 ist bereits eine Überplanung der 

Urfassung Nr. 27 aus dem Jahre 1978. Im Jahr 2016 wurden die Flurstücke mit den heutigen 

Nummern 1706, 1707 und 1707/8 (Trafo-Grundstück) ein weiteres Mal überplant. Es entstand 

der Bebauungsplan Nr. 27b aus dem Jahr 2016. 

Die C. HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH wurde von der msg. F1-Objektgesellschaft GmbH 

& Co. KG mit den folgenden schalltechnischen Untersuchungen beauftragt: 

 Einwirkung Immissionsbelastung aus dem Straßen- und Schienenverkehr 

 Emissionskontingentierung für die Gewerbeflächen gemäß DIN 45691:2006 

Die einwirkende Immissionsbelastung aus den benachbarten GE-Flächen kann vernachlässigt 

werden, da die Grundstücke bereits heute als GE festgesetzt sind und Betriebswohnungen 

nicht ausgeschlossen waren. Für die benachbarten Betriebe ergibt sich mit dem BP Nr. 27d 

keine Änderung, da bereits heute die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [4] an den schutzbe-

dürftigen Aufenthaltsräumen im Geltungsbereich des BP Nr. 27d eingehalten werden müssen. 

 

  



Vorabzug VAa 

   
 

2845-24 VAa.docx 
Seite 2 

 

2 UNTERLAGEN 

Die vorliegende Untersuchung beruht auf den unten genannten Besprechungen, Begehungen 

und Unterlagen. Auf Kopien der Unterlagen in einem Anhang wurde verzichtet. 

/a/. Bebauungsplanentwurf Nr. 27d „„Gewerbegebiet 1 - Südl. Max.-v.-Eyth-Straße“ 

Stand 18.01.2024, Verfasser: Anger Groh, Architekten 

/b/. BP Nr. 27a „Gewerbegebiet 1“  

Rechtskraft 1984 

/c/. BP Nr. 27b „2.Ä des BP Nr.27 Gewerbegebiet 1 (Teilbereich)“  

Rechtskraft 1984 

/d/. Bebauungsplanentwurf Nr. 27c „3.Änderung des Bebauungsplan Nr. 27, Gewerbegebiet 1“, 

Stand 08.07.2022, Verfasser: TB Market Stadtplaner + Landschaftsarchitekt 

/e/. BP Nr. 70 „Gewerbegebiet Nord“,  

Rechtskraft 2017 

/f/. BP Nr.78 „Gebiet östlich der S-Bahntrasse - südlich der Max-von-Eyth-Straße“,  

Rechtskraft 1993 

/g/. BP Nr. 119 „Am Griesacker" - südlich der Paulstraße, zwischen Kiesweg und Freisinger 

Straße (St 2053) 

/h/. Schalltechnischen Untersuchung zum BP Nr. 27b 

Verfasser CHC, Pr.Nr. 1352-2016, Stand 30.03.2016 

/i/. Schalltechnischen Untersuchung zum BP Nr. 27c 

Verfasser CHC, Pr.Nr. 2676-2023, Stand 25.04.2023 

/j/. Verkehrsuntersuchung Landkreis München Analyse 2017/ Plan 1 und 2  

Prof. Dr. Kurzak, über Gemeinde Ismaning 

/k/. Verkehrsaufkommen auf den Bahnstrecken 5556 Ismaning - Hallbergmoos,  

DB AG Stand KW 6/2023 

/l/. Katasterblatt im DXF, Gemeinde Ismaning 

/m/. Flächennutzungsplan 
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3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

3.1 Bauleitplanung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) [14] sind in der Bauleitplanung unter anderem die 

Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Schallschutz wird dabei für die Praxis 

durch die DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" [2] konkretisiert. 

Nach der DIN 18005 [2] sind bei der Bauleitplanung, gemäß dem Baugesetzbuch [14] und der 

Baunutzungsverordnung [13] in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen 

(z.B. Bauflächen, Baugebiete, sonstige Flächen) die nachfolgend in Tabelle 1 aufgeführten 

Orientierungswerte den Beurteilungspegeln zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung 

ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffen-

den Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastung zu erfül-

len. 

Tabelle 1 Orientierungswerte (ORW) der DIN 18005 [2] 

 ORWDIN18005 

Gebietsnutzung 

Verkehrslärm /  

Lr / dB(A) 

Industrie, Gewerbe- und 

Freizeitlärm sowie Geräusch 

von vergleichbaren öffentli-

chen Anlagen  

Lr / dB(A) 

Tags Nacht Tags Nacht 

(06-22 Uhr) (22-06 Uhr) (06-22 Uhr) (22-06 Uhr) 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 

Dorfgebiete (MD)  

Dörfliche Wohngebiete (MDW),  

Mischgebiete (MI) 

Urbane Gebiete (MU) 

60 50 60 45 

 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-

wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im 

Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen 

werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 

geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

3.2 Anlagen und Betriebe 

Für die Untersuchung von Gewerbelärm und hier für die Auslegungen der Emissionskontin-

gente wird in DIN 18005 [2] auf die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 
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Lärm,[4]) verwiesen. Hierbei handelt es sich um die Allgemeine Verwaltungsvorschrift für Mes-

sungen und Beurteilungen von Geräuschimmissionen, die durch Gewerbe- und Industriebe-

triebe erzeugt werden. 

In der TA Lärm [4] werden Immissionsrichtwerte (IRW) festgesetzt, welche den Orientierungs-

werten in Tabelle 1 für Gewerbe entsprechen und 0,5 m vor dem Fenster eines schutzbedürf-

tigen Aufenthaltsraums eingehalten werden müssen. 

Gemäß TA Lärm [4] muss der Immissionsrichtwert von allen im Einflussbereich stehenden 

Gewerbebetrieben gemeinsam eingehalten werden. Nach TA Lärm [4] kann auf die Untersu-

chung der Gesamtbelastung verzichtet werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Zusatzbe-

lastung den angegebenen Immissionsrichtwert um 6 dB(A) unterschreitet. Wird der Immissi-

onsrichtwert um mehr als 10 dB(A) unterschritten, liegt der Immissionsbeitrag außerhalb des 

Einwirkungsbereichs (TA Lärm [4] Abschnitt 2.2). 

Folgende Punkte müssen bei der Berechnung des Beurteilungspegels bzw. bei der Beurtei-

lung der Geräuschimmissionen gemäß TA Lärm [4] beachtet werden: 

 Bezugszeitraum während der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurtei-

lungspegel, 

 einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert außen am Tage um 

nicht mehr als 30 dB(A), bei Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten, 

 für folgende Teilzeiten ist in Allgemeinen und Reinen Wohngebieten (WA + WR) sowie in 

Kurgebieten ein Zuschlag von 6 dB(A) wegen erhöhter Störwirkung für Geräuscheinwir-

kungen bei der Berechnung des Beurteilungspegels zu berücksichtigen: 

an Werktagen:   06:00 bis 07:00 Uhr 
     20:00 bis 22:00 Uhr 
 
an Sonn- und Feiertagen: 06:00 bis 09:00 Uhr 
     13:00 bis 15:00 Uhr 
     20:00 bis 22:00 Uhr 

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zu-

sammenhang mit der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen. 

Der „Betriebsverkehr“ auf der öffentlichen Straße ist gemäß TA Lärm [4] in einem Abstand bis 

500 m vom Betriebsgrundstück in Misch-, Allgemeinen und Reinen Wohngebieten durch Maß-

nahmen organisatorischer Art soweit als möglich zu vermindern, soweit: 

 sich die Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch 

um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 
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 die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [3] erstmals oder weitergehend überschritten 

sind. 

Das Teilgrundstück des BP Nr.27a und des BP Nr. 27b werden bereits heute gewerblich ge-

nutzt. Mit einer Zunahme des Verkehrsgeräuschs von 3 dB(A) (entspricht in etwa einer Ver-

dopplung) bei gleichzeitiger Überschreitung der Grenzwerte durch die Überplanung ist nicht 

zu rechnen, auf die Beurteilung kann verzichtet werden. Betriebe, die sich zukünftig ansiedeln 

wollen, müssen im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung die Verträglichkeit prüfen. 

3.3 Schalldämmung der Außenbauteile 

Die Anforderungen an das Gesamtbauschalldämm-Maß R´w,ges der Außenbauteile von schutz-

bedürftigen Räumen ergeben sich gemäß DIN 4109:2018-01 „Schallschutz im Hochbau“, 

Teil 1 [8] nach folgender Gleichung: 

 R´w,ges = La - KRaumart                                                                                                     (1) 

R´w,ges Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen 
mindestens einzuhalten sind: 

 R´w,ges  = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

 R´w,ges  = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume                   
                         von Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büro etc. 

La maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.51) 
KRaumart Raumart 

 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume von  
          Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume etc. 

 35 dB für Büroräume und ähnliches 

 

Der maßgebliche Außenlärmpegel errechnet sich wie folgt: 

 La = 10 lg (10Lr, Straße/10 +10(Lr, Schiene-5)/10+ 10Lr, Gewerbe /10) + 3 dB(A)       (2) 

Lr, Straße = berechneter Beurteilungspegel Straße / dB(A)  

Lr, Schiene = berechneter Beurteilungspegel Schiene / dB(A) – 5 dB(A)1) 

Lr, Gewerbe = Regelfall: Der gemäß Gebietskategorie maßgebliche Immissionsrichtwert der 
TA Lärm Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. für den Tag-
zeitraum / dB(A) 

Zu 1) Gemäß Kapitel 4.4.5.2 bis 4.4.5.7 der DIN 4109-2:2018-01 [9] ist bei berechneten Wer-

ten aus dem Straßen-, Schienen- und Wasserverkehr eine Korrektur von +3 dB(A) ge-

genüber dem maßgeblichen Außenlärmpegel zu berücksichtigen. Für den Schienenver-

kehrslärm darf nach DIN 4109-2:2018-01 [9] Kapitel 4.4.5.3 pauschal eine Minderung 

von 5 dB(A) angewendet werden. 
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Bei Immissionen aus Gewerbe- und Industrieanlagen wird im Regelfall der gemäß Ge-

bietskategorie zulässige Immissionsrichtwert für den Tagzeitraum mit einem Zuschlag 

von + 3 dB(A) als maßgeblicher Außenlärm eingesetzt. Sofern mit Überschreitungen zu 

rechnen ist, sollen die tatsächlichen Geräuschimmissionen als Beurteilungspegel heran-

gezogen werden. Bei einer Überlagerung von mehreren Geräuschbelastungen ist der 

energetische Summenpegel aus den einzelnen „maßgeblichen Außenlärmpegeln“ zu 

berechnen, wobei der Zuschlag von +3 dB(A) nur einmal zu erfolgen hat, d.h. auf den 

Summenpegel. 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 

10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außengeräuschpegel zum Schutz des Nacht-

schlafs aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag 

von 10 dB(A). Der Nachtzeitraum mit dem entsprechenden Zuschlag gilt für Räume, die 

überwiegend zum Schlafen genutzt werden. 

Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauliche DIN-Norm, „Stand der Baukunst“ 

und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller im 

Zusammenwirken mit seinem zuständigen Architekten in der baurechtlich eingeführten Fas-

sung umzusetzen und zu beachten. 

Anmerkungen zum Schalldämm-Maß: 

Neben dem einzahligen Schalldämm-Maß Rw wird bei Bauteilen heute zusätzlich ein Spekt-

rum-Anpassungswert „C“ angegeben (Rw (C; Ctr)) dB, zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) dB. Der 

Korrekturwert „Ctr“ berücksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wirkung des Bauteils 

im städtischen Straßenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, dass die Anforderung 

an die Schalldämmung der Bauteile mit Berücksichtigung des Ctr – Werts erfüllt wird. 
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4 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN 

Der Geltungsbereich des BP Nr. 27d liegt innerhalb des Gewerbegebiets am nördlichen Orts-

rand von Ismaning und umfasst die Grundstücke mit den Flurnummern 1705/10, 1705/19 (Teil-

fläche), 1706, 1706/1, 1707, 1707/8 der Gemarkung Ismaning, Gemeinde Ismaning. 

Der BP Nr. 27d überplant eine Teilfläche des rechtskräftigen BP Nr. 27a aus dem Jahr 1984 

und den BP Nr. 27b aus dem Jahr 2016. Der Geltungsbereich grenzt im Westen an die Oskar-

Messter-Straße, im Norden an die Max-von-Eyth-Straße, im Osten an die S-Bahnstrecke S 8 

(München – Flughafen) und wird darüber hinaus von Gewerbeflächen umschlossen. In einem 

Abstand von ca. 330 m nordöstlich verläuft die Bundesstraße B 471. In Abbildung 1 ist zur 

Übersicht ein Auszug aus dem Flächennutzungsplan dargestellt. 

Abbildung 1 Auszug aus dem FNP mit Geltungsbereich des BP Nr. 27d 

 

Die S-Bahn verläuft bis auf Höhe des Wohngebiets im Süden in einem Tunnel und auf Höhe 

des Planungsgebiets noch in einer leichten Troglage. Die Max-von-Eyth-Straße quert die Bahn 

mittels einer Brücke (Höhe 4 m über Gelände), ansonsten kann der Untersuchungsraum als 

eben angesehen werden. Für die Geländetopografie wurden Höhendaten des Vermessungs-

amts Bayern zugrunde gelegt. 

  

BP Nr. 27d 

B 471 
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5 MAßGEBLICHE IMMISSIONSORTE 

Im vorliegenden Fall ist zu unterscheiden zwischen den auf das Untersuchungsgebiet ein-

wirkenden Immissionen und den zulässigen ausgehenden Emissionen. 

5.1 Untersuchungsgebiet 

Für die Beurteilung der durch den Straßen- und Schienenverkehr zu erwartenden Immissions-

belastungen wird die Immissionsbelastung in Form einer Isophonenkarte dargestellt und an 

der geplanten Baugrenze unter Berücksichtigung der zulässigen Wandhöhe für die im BP 

Nr. 27d vorgesehene Gliederung A bis D. A=14,65 m; B=16,75 m; C=15,65 m; D=12,15 m. 

5.2 Nachbarschaft außerhalb des Gewerbegebiets 

Die für die Auslegung der Emissionskontingente maßgeblichen Immissionsorte liegen außer-

halb des Gewerbegebiets, gemäß TA Lärm Abschnitt A.1.3 [4] bei bebauten Flächen 0,5 m 

vor dem geöffneten Fenster des am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes, oder 

bei unbebauten Flächen am Rand der Fläche, auf der nach Bau- und Planungsrecht Gebäude 

mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. 

Dem entsprechend wurden für die Festlegung der Emissionskontingente 8 Immissionsorte im 

benachbarten Wohn- und Mischgebiet ausgewählt, siehe Abbildung 2 und Anlage 1. Vorsorg-

lich wurden bei unbebauten Grundstücken der Rand des FNP herangezogen. 

Abbildung 2 Immissionsorte (IO) in der Nachbarschaft 
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Im Süden ist im FNP ein Sondergebiet dargestellt, auf dem eine Feuerwehr mit Verwaltungs-

gebäude und einer Hausmeisterwohnung existiert. Das Grundstück ist im rechtskräftigen BP 

Nr. 42 aus dem Jahr 1976, d.h. zeitlich vor dem Flächennutzungsplan, als Gewerbegebiet 

festgesetzt und wird dementsprechend als GE eingestuft. 

 

6 EINWIRKENDER VERKEHR 

6.1 Schallemissionen 

6.1.1 Straßenverkehr 

Die Emission durch den Straßenverkehr (hier Max-v.-Eyth-Straße, Oskar-Messter-Str. und der 

B471) erfolgt nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen Ausgabe 2019 (RLS-19 [5]). 

Für die zu untersuchenden Streckenabschnitte werden zunächst die längenbezogenen Schall-

leistungspegel LW‘ der Quelllinien für die Beurteilungszeiträume Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und 

Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) berechnet. Ausgangsgrößen für die Berechnung sind die Ver-

kehrsstärke, die Lkw-Anteile getrennt nach Fahrzeuggruppen, die zulässige Höchstgeschwin-

digkeit getrennt nach Fahrzeuggruppen, die Steigung sowie die Fahrbahnart. 

Der längenbezogene Schallleistungspegel LW‘ einer Quelllinie errechnet sich gemäß 

RLS-19 [5] nach folgender Gleichung: 

LW‘ =10•lg[M]+10•lg[
���������

���
•
��

�,�•��,���(����)

����
+
��

���
•
��

�,�•��,����(�����)

�����
+

��

���
•
��

�,�•��,����(�����)

�����
] - 30    (3) 

mit 

M Stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 

LW,FzG(vFzG) 

 

Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) 
bei der Geschwindigkeit vFzG nach dem Abschnitt 3.3.3 in dB 

vFzG Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) in 
km/h 

p1 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 (Lastkraftwagen ohne Anhänger mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t) in % 

p2 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 (Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. 
Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschine mit Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse 
über 3,5 t) in % 

Die Verkehrsbelastung basiert auf den Angaben der Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 

2017 /j/. Das im Plan 1 angegebene Verkehrsaufkommen wird mit einer jährlichen Wachs-

tumsrate von 1 % ohne Progression auf das Prognosejahr 2040 erhöht. Der im Plan 2 ge-

nannte prozentuale Schwerverkehrsanteil (SV / %) bleibt unverändert und wird entsprechend 

den Anhaltswerten aus der RLS-19 [5] abhängig von der Straßenart gemäß Tabelle 2 der 

RLS-19 [5] auf p1 und p2 umgerechnet. Der Korrekturwert DSD,SDT,FzG(v) für unterschiedliche 
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Straßendeckschichttypen (SDT) wird mit 0 dB angesetzt (kein lärmmindernder Fahrbahnbe-

lag). 

In der Berechnung wird berücksichtigt, dass die Geschwindigkeit auf der Max-v.-Eyth-Straße 

und Oskar-Messter-Str. bei 50 km/h und auf der B471 im Untersuchungsbereich bei 70 km/h 

liegt. Der resultierende längenbezogene Schallleistungspegel LW‘ der Quelllinien ist in Anlage 

3.4 für die zulässige Höchstgeschwindigkeit gelistet. 

Der Steigungszuschlag und der Zuschlag für Kreisverkehre wird in der Ausbreitungsrechnung 

automatisch über das Rechenprogramm berücksichtigt. 

6.1.2 Schienenverkehr 

Die Emission durch den Schienenverkehr wird nach der Richtlinie zur Berechnung des Beur-

teilungspegels von Schienenwegen Schall 03 [6] berechnet. Für den untersuchten Strecken-

abschnitt werden zunächst längenbezogene Schallleistungspegel L´
W für die Beurteilungszeit-

räume Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) berechnet. 

Ausgangsgrößen für die Berechnung sind die Zugzahl, die Zugzusammensetzung (Fahrzeug-

art und Anzahl der Fahrzeugeinheiten), die Geschwindigkeit sowie die Fahrbahnart. Der 

Schallleistungspegel errechnet sich gemäß Schall 03-2014 [6] nach folgender Gleichung: 

 LW’,f,h,m,Fz,l = aA,h,m,Fz + Δaf,h,m,Fz + 10•lg (nQ/nQ,0) dB + bf,h,m•lg (vFz/v0) dB +  

    +  (c1f,h,m,c•c2f,h,m,c) +  Kk           (4) 

aA,h,m,Fz  A - bewerteter Bezugspegel 
Δaf,h,m,Fz Pegeldifferenz im Oktavband 
nQ Anzahl Schallquellen je Fahrzeugeinheit 
nQ,0 Bezugsanzahl zu nQ 
bf,h,m Geschwindigkeitsfaktor 

vFz Geschwindigkeit 
v0 Bezugsgeschwindigkeit zu vFZ 
 (c1f,h,m,c•c2f,h,m,c) Einfluss Fahrbahn 
 Kk Einfluss Brücken u. Auffälligkeit  
 von Geräuschen 

 

Grundlage der Untersuchung sind die von der DB AG genannten Verkehrsbelastungsdaten für 

den Streckenabschnitt für das Prognosejahr 2030 /k/. In der Berechnung wurde als Fahrbahn-

art Schwellengleis im Schotterbett angesetzt und die maximal zulässige Höchstgeschwindig-

keit in den Streckenabschnitten berücksichtigt. 

Tabelle 2 Emissionspegel L´
W durch die Bahnstrecken auf Höhe BP Nr. 27d 

Prognose 2030 
L´

W / dB(A) / m S-Bahnen  

Tag Nacht Tag Nacht 

Strecke 5556 86,8 81,0 221 29 
 

 



Vorabzug VAa 

   
 

2845-24 VAa.docx 
Seite 11 

 

6.2 Schallimmissionen 

Auf Grundlage der nach Kapitel 6.1 berechneten Schallemissionen wurde eine Ausbreitungs-

rechnung gemäß RLS-19 [5] und Schall03:2014 [6] durchgeführt. Der Zuschlag für den Kreis-

verkehr und die Steigung ist nach RLS-19 [5] in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt. Ein 

Schienenbonus wurde gem. dem Elften Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes nicht angewandt. 

Die Berechnung erfolgt für zwei Varianten: 

 In Form einer flächigen Isophonenkarte bei freier Schallausbreitung auf Höhe des 

2. OG (kritischste Bereich). Diese zeigt auf in welchem Abstand der ORWDIN18005 für ein 

Gewerbegebiet von 65 dB(A) tagsüber und 55 dB(A) nachts im Plangebiet eingehalten 

wird. Siehe Abbildung 3 für den Tag und Abbildung 4 für die Nacht. 

 In Form einer Gebäudelärmkarte an der Baugrenze im kritischsten Geschoss und zeigt 

auf, wie sich die Gebäudeabschirmung auswirken wird. Siehe Abbildung 5 für den Tag 

und Abbildung 6 für die Nacht. In Anlage 3.5 und Anlage 3.6 ist die Immissionsbelas-

tung getrennt nach Straßen- und Schienenverkehr für das kritischste Geschoss darge-

stellt. 

Abbildung 3 Immissionsbelastung freie Schallausbreitung auf Höhe 2. OG  

zulässige Wandhöhe: A=14,65 m; B=16,75 m; C=15,65 m; D=12,15 m 

TAG ORW = 65 dB(A) - Rot/Orange/Braun/Gelb = eingehalten 
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Wie das Ergebnis zeigt, kann der ORW für ein Gewerbegebiet von 65 dB(A) nicht durchgängig 

eingehalten werden. Entlang der Bahn und Max-von-Eyth-Straße liegt die Immissionsbelas-

tung bei bis zu 69 dB(A). Der ORW wird tagsüber um 3 dB(A) überschritten. 

Abbildung 4 Immissionsbelastung freie Schallausbreitung auf Höhe 2.OG  

zulässige Wandhöhe: A=14,65 m; B=16,75 m; C=15,65 m; D=12,15 m 

Nacht ORW = 55 dB(A) - Braun/Gelb = eingehalten 

 

Nachts ist in einem größeren Abschnitt mit Überschreitungen zu rechnen, die Immissionsbe-

lastung liegt bei bis zu 62 dB(A). Der ORW für ein Gewerbegebiet von 55 dB(A) wird um bis 

zu 7 dB(A) überschritten. 
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Abbildung 5 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / TAG 

zulässige Wandhöhe: A=14,65 m; B=16,75 m; C=15,65 m; D=12,15 m 

ORW = 65 dB(A) 

  

Abbildung 6 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / NACHT 

zulässige Wandhöhe: A=14,65 m; B=16,75 m; C=15,65 m; D=12,15 m 

ORW = 55 dB(A) 

 

Wie die Berechnung zeigt, ist tagsüber entlang der Bahn und Max- von Eyth-Straße mit Über-

schreitungen zu rechnen. Nachts ist auch der Bereich an der Oskar-Messter-Straße betroffen. 

Tag und Nacht sind lärmabgewandte Fassaden vorhanden, an welchen der ORW eingehalten 

wird. Auf Grund der Überschreitungen werden in Kapitel 8 Schallschutzmaßnahmen diskutiert. 



Vorabzug VAa 

   
 

2845-24 VAa.docx 
Seite 14 

 

7 GERÄUSCHKONTINGENTIERUNG 

Für die rechtliche Regelung des Immissionsschutzes soll ein Geräuschkontingent nach 

DIN 45691 [16] im BP Nr. 27d festgesetzt werden. Dessen Einhaltung stellt sicher, dass un-

abhängig eines konkreten Betriebs auf der Fläche der Immissionsrichtwert in der Nachbar-

schaft eingehalten wird. 

Der BP Nr. 27d überplant den BP Nr. 27a und den BP Nr. 27b. In beiden Bebauungsplänen 

sind bereits Festsetzungen zum Immissionsschutz getroffen. 

 Die Festsetzung im BP Nr. 27a unter Punkt 9.1 lautet: 

Für den gesamten Geltungsbereich sind nur abwasserarme und geräuscharme Betriebe 

zulässig. Der äquivalente Dauerschallpegel darf tagsüber den Richtwert 55 dB(A) und 

nachts den Richtwert 40 dB(A) nicht überschreiten (entsprechend TA-Lärm vom 16.7.1968 

MABl.29/68). 

 

 Die Festsetzung im BP Nr. 27b unter Punkt 9.1 lautet: 

 

Die Festsetzung im BP Nr. 27a entspricht nicht mehr der aktuellen Rechtsprechung. Für den 

BP Nr. 27b wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans im Jahr 2016 bereits eine 

Emissionskontingent nach DIN 45691 [16] festgesetzt. 
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7.1 Allgemein 

In den aktuellen Rechtsprechungen heißt es unter anderem: 

1. Werden für ein Baugebiet Emissionskontingente festgesetzt muss das Gewerbegebiet 
gegliedert sein. Im Sinne der Vorschrift wird das Gebiet dann gegliedert, wenn es in 
einzelne Teilgebiete mit verschieden hohen Emissionskontingenten zerlegt wird. 

2. Es dürfen nicht alle Teilflächen des Gewerbegebietes emissionsbeschränkend kon-
tingentiert werden. Hintergrund ist, dass die Zweckbestimmung für ein GE gewahrt 
bleiben muss, d.h. der B-Plan zumindest eine Fläche „ohne Einschränkung“ zulassen 
muss. (BVerwG 4CN 7.16 vom 7.12.2017) 

3. Bei der Formulierung der textlichen Festsetzungen und der Darstellung im Plan ist das 
Bestimmtheitsgebot zu beachten. Es muss aus dem Bebauungsplan eindeutig her-
vorgehen, auf welche Fläche sich die Emissionskontingente beziehen, welchen Betrag 
sie besitzen, auf Grundlage welcher Ausbreitungsrechnung die immissionsseitigen Pe-
gelanteile der einzelnen Teilflächen (sogenannte Immissionskontingente) ermittelt wer-
den sollen und wie in späteren Genehmigungsverfahren die Verträglichkeit von Vorha-
ben mit den Emissionskontingenten überprüft werden soll. 

Zu 1) 

Mit dem BP Nr. 27d wird ein Bauraum für ein Vorhaben festgesetzt, eine Gliederung ist somit 

nicht zielführend. Da der BP Nr. 27d ein Teilgebiet des Ur-BP Nr. 27a ist, kann aus unserer 

Sicht die Gliederung in Bezug auf den Ur-BP Nr. 27a gesehen werden. 

Zu 2) 

Ab welcher Höhe ein Gewerbegebiet emissionsbeschränkt ist, wurde im Urteil nicht definiert. 

In dem Beschluss des VGH München vom 29.03.2022 (2 N 21.184) wurde mit dem Emissi-

onskontingent von 60 dB(A) tags und 52 dB(A) nachts als „für einen typischen Gewerbebetrieb 

ausreichend hoch“ qualifiziert. Wenn ein – hinreichend großes – Teilgebiet eines Bebauungs-

plans diese Emissionskontingente festsetzt, sind – insoweit – die Anforderungen der Recht-

sprechung an eine rechtmäßige interne Kontingentierung gem. § 1 Abs. 4 S. 1 BauNVO erfüllt. 

Sofern alle Teilflächen mit einem (einschränkenden) Emissionskontingent belegt werden sol-

len, besteht laut Urteil die Möglichkeit einer gebietsübergreifenden Gliederung, d.h. auf den 

Verweis auf (nicht-eingeschränkte) Gewerbeflächen im Stadt- bzw. Gemeindegebiet. 

Hierzu heißt es im Urteil: Die Wirksamkeit einer gebietsübergreifenden Gliederung von Ge-

werbegebieten nach § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO ist davon abhängig, dass ihr ein darauf ge-

richteter planerischer Wille der Gemeinde zugrunde liegt, der in geeigneter Weise im Bebau-

ungsplan selbst oder seiner Begründung dokumentiert worden ist. 

Zu 3) 

Die Auslegung der Emissionskontingente erfolgt gemäß DIN 45691 [16] die Ausbreitungsrech-

nung ist somit definiert. 
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Für den BP Nr. 27b wurde im Jahr 2016 die gesamte Grundstücksfläche (Fl.Nr. 1706 und 

1707) inkl. der privaten Grünfläche kontingentiert, diese lag bei 11.535 m². Mit dem BP Nr. 27d 

wird auch das Grundstück Fl.Nr. 1706/1 überplant, die Gesamtfläche der drei Flurstücke (Fl.Nr. 

1706, 1707 und 1706/1) erhöht sich auf 14.187 m² siehe Abbildung 7. 

Abbildung 7 Bezugsfläche für das Emissionskontingent des BP 27d 

 

Im vorliegenden Fall werden die Grundstücke mit den Flurnummern 1706, 1706/1, 1707 der 

Gemarkung Ismaning kontingentiert. Sofern die Flächen nicht eindeutige zuzuordnen sind, 

müssen diese mit einem Planzeichen gekennzeichnet werden. 

7.2 Zulässiger Immissionsbeitrag / Planwert 

Gemäß TA Lärm [4] muss der Immissionsrichtwert von allen im Einflussbereich existierenden 

Betrieben und Anlagen gemeinsam eingehalten werden. Da im Umfeld weitere Gewerbeflä-

chen existieren, muss im ersten Schritt der zulässige Immissionsanteil = Planwert Lpl nach 

DIN 45691 [16] für den BP Nr. 27d abgeleitet werden. 

Für den BP Nr. 27b wurde im Jahr 2016 auf Grund der Festsetzung im Ur-BP Nr. 27a und der 

vorhandenen gewerblichen Vorbelastung angestrebt, dass an den ausgewählten Immissions-

ort IO 1 bis IO 8 der Immissionsrichtwert der TA Lärm [4] um 10 dB(A) unterschritten wird. Der 

Immissionsbeitrag liegt gemäß Abschnitt 6.1 der TA Lärm:1998 [4] in diesem Fall außerhalb 

des Einwirkungsbereichs. 
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Die Zusatzbelastung ist somit für das angrenzende Wohn- und Mischgebiet vernachlässigbar 

und auf die Untersuchung der Vorbelastung kann verzichtet werden. 

Dieser Ansatz wird auch für den BP Nr. 27d angewendet. Der Planwert lautet somit: 

Tabelle 3 zulässiger Immissionsbeitrag = Planwert LPL für den BP Nr. 27d 

 

Allgemeines Wohngebiet Mischgebiet 

Tag 
LPL,WA,Tag 

Nacht 
LPL,WA,Nacht 

Tag 
LPL,MI,Tag 

Nacht 
LPL,MI,Nacht 

Planwert LPL 45 30 50 35 

 

7.3 Geräuschkontingentierung 

Das Emissionskontingent LEK gibt an, wie viel Schall pro Quadratmeter Gewerbefläche emit-

tiert werden darf. Die Ausbreitungsrechnung erfolgt gemäß DIN 45691 [16] nur unter Berück-

sichtigung des Abstandsmaßes. Abschirmung in Form von Bebauung oder Wall / Wand wird 

nicht berücksichtigt. 

∆ Li,J = - 10 log (SK / 4πs²k,j)                                                                                                 (5) 

mit 

∆ Li,J  =  Differenz zwischen Immissions- und Emissionspegel 

SI = Σ SK  =  Flächengröße der Teilfläche in m² (k = kleine Flächenelemente über CadnaA) 

s²k,,j   =  horizontaler Abstand zwischen Immissionsort und dem Teilflächenanteil in m 

Im Folgenden wurde das zulässige Emissionskontingent LEK für die Emissionskontingentbe-

zugsfläche dahingehend dimensioniert, dass am kritischsten Immissionsort der Planwert gem. 

Tabelle 3 eingehalten wird. 

Tabelle 4 Emissionskontingent LEK 

Betriebsgrundstück 

Gemarkung Ismaning 
Fläche / m² 

Emissionskontingent [dB(A)/m²] 

LEK,tags 

06-22 Uhr 

LEK,nachts 

22 -06 Uhr 

Fl.Nr. 1706 

Fl.Nr. 1706/1 

Fl.Nr.1707 
14.187 62 47 
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7.4 Schallimmissionen und Beurteilung 

Im Folgenden wurde die zu erwartende Immissionsbelastung durch das Emissionskontingent 

LEK gemäß Tabelle 4 an den ausgewählten Immissionsorten am Beispiel Tag berechnet. Die 

zu erwartende Immissionsbelastung ist in Tabelle 5 dem Planwert gegenübergestellt. 

Nachts ist die Immissionsbelastung entsprechend dem Emissionskontingent um 15 dB niedri-

ger, dies entspricht auch dem Immissionsrichtwert, der nachts 15 dB niedriger ist als tagsüber. 

Das Beurteilungsergebnis ist somit gleich. 

Die Ausbreitungsrechnung für die Kontingente erfolgt gemäß DIN 45691 [16] bei freier Schal-

lausbreitung ausschließlich unter Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämp-

fung. Abschirmung in Form von Bebauung wird nicht berücksichtigt. 

Tabelle 5 Immissionsbelastung bei Ausschöpfung des Emissionskontingents/Tag 

 

Wie das Ergebnis zeigt, kann mit Ausnahme am kritischsten Immissionsort IO 4 der Planwert 

von IRW – 10 dB(A) sicher eingehalten werden. An IO 4 ist mit einer Abweichung von 0,5 dB(A) 

zu rechnen, d.h. der Immissionsrichtwert der TA Lärm [4] wird um 9,5 dB(A) unterschritten. 

Auch in diesem Fall ist mit keinem relevante Immissionsbeitrag durch den BP Nr. 27d zu rech-

nen. 

Aus schalltechnischer Sicht kann für die Betriebsfläche des BP Nr. 27d (Fl.Nr. 1706; 1706/1 

und 1707) eine Emissionskontigent von 62 dB(A)/m² tagsüber und 47 dB(A)/m² nachts festge-

setzt werden. 

Aus schalltechnischer Sicht bestünde die Möglichkeit für definierte Richtungssektoren Zusatz-

kontingente festzusetzen. Da das Kontingent den heute üblichen Geräuschkontingenten für 

eine Gewerbefläche entspricht schlagen wir, auf Grund des einfacheren Verfahrens vor, darauf 

zu verzichten. 

In Anlage 4 ist die Immissionsbelastung in der Nachbarschaft in Form einer Isophonenkarte 

am Beispiel Tag dargestellt, daraus ist ersichtlich, dass auch an den benachbarten Gewerbe-

flächen der IRW von 65 dB(A) sicher eingehalten und unterschritten wird, so dass auch in der 

Gesamtbelastung im Gewerbegebiet mit keinen Überschreitungen zu rechnen ist. 

MD MD WA WA MI MI WA WA

IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8

BP 27d 62 103,5 43,8 47,3 43,2 45,5 43,2 43,7 42,9 42,5

50 50 45 45 50 50 45 45

-6,2 -2,7 -1,8 0,5 -6,8 -6,3 -2,1 -2,5Über/Unterschreitung

Planwert

Teilfläche
Lek / 

dB(A)/m²

Lw / 

dB(A)
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8 SCHALLSCHUTZMAßNAHMEN 

In Abschnitt 6 wurde festgestellt, dass durch den Schienen- und Straßenverkehr mit Über-

schreitungen zu rechnen ist. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von 

den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, soll ein 

Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesi-

chert werden. 

Grundsätzlich stehen für Schallminderungsmaßnahmen die folgenden Möglichkeiten zur Ver-

fügung: 

1. das Einhalten von Mindestabständen, 

2. die Durchführung von aktiven Schallschutzmaßnahmen und/oder 

3. Schallschutzmaßnahmen an den schutzwürdigen Nutzungen 

Wobei die Maßnahmen 1 bis 2 der Maßnahme 3 vorzuziehen sind. Zu aktiven Maßnahmen 

zählen Wand, Wall, Geschwindigkeitsreduzierung etc. 

Bis zur Erreichung des Grenzwerts der 16. BImSchV [3], welcher maßgeblich für den Neubau 

von öffentlichen Verkehrswegen ist, kann in der Regel alleine mit einer ausreichenden Schall-

dämmung der Außenbauteile auf die Überschreitung reagiert werden. Wird auch der Grenz-

wert überschritten, sollen weitere aktive Maßnahmen wie oben aufgeführt vorgesehen werden. 

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV [3] für ein Gewerbegebiet liegt bei IGWTag = 

69 dB(A) und IGWNacht= 59 dB(A). Dieser wird tagsüber unterschritten und nachts entlang der 

Bahn um bis zu 3 dB(A) überschritten. Die Immissionsbelastung liegt mit über 60 dB(A) nachts 

im gesundheitsgefährdenden Bereich. 

Das Abrücken der Bebauung ist bei der gewünschten Baudichte nicht möglich und für die ge-

plante Nutzung (GE, mit Laden- und Büroflächen), d.h. überwiegende Tagnutzung auch nicht 

notwendig. Ein aktiver Schallschutz würde bei der zulässigen Wandhöhe entsprechend hoch 

ausfallen und erscheint städtebaulich nicht vertretbar. Auf Grund dessen schlagen wir vor, mit 

einer ausreichenden Schalldämmung der Außenbauteile in Kombination mit einer Grundriss-

orientierung auf die Überschreitung zu reagieren. 

Da Übernachtungsräume nicht ausgeschlossen sind, aber bereits ab einem Außenlärmpegel 

von 50 dB(A) ruhiger Schlaf bei gekippten Fenstern nicht möglich ist, schlagen wir vor, im 

Festsetzungsbereich „A“ an der West- und Nordfassade, im Festsetzungsbereich „B“ an der 

Nord- und Ostfassade und im Festsetzungsbereich „C“ an der Ost- und Südfassade keine für 

die Belüftung von Schlaf- und Kinderzimmer notwendigen Fenster zuzulassen. Sollte dies mit-

tels Grundrissorientierung nicht realisierbar sein, sollten die Räume mit einer fensterunabhän-

gigen Lüftungseinrichtung ausgestattet werden. 
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Das erforderliche Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile R´w,ges von schutzbedürfti-

gen Aufenthaltsräumen wird entsprechend Kapitel 3.3 über den maßgeblichen Außenlärmpe-

gel La unter Berücksichtigung des Verkehrslärms (Straße Prognose 2040 und Bahn Prognose 

2030) und des Immissionsrichtwerts der TA Lärm [4] für den Gewerbelärm abgeleitet. 

Für den Schienenverkehrslärm darf nach DIN 4109-2:2018-01 [9] Kapitel 4.4.5.3 pauschal 

eine Minderung von 5 dB(A) angewendet werden. Da sich die Frequenzspektren von Schie-

nen- und Straßenverkehr kaum unterscheiden, wird der zulässige Abschlag fachlich derzeit 

diskutiert. Wir empfehlen den Bauherrn für seine Entscheidung der Ausführung darauf hinzu-

weisen, dass der zulässig Abschlag nach DIN 4109 angewendet wurde. 

Unter Berücksichtigung des zulässigen Abschlages für den Schienenverkehr resultiert fol-

gende Anforderung an das Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile R´w,ges abhängig von 

der Raumart: 

 Aufenthaltsräume in Wohnungen, Unterrichtsräume etc. R´w,ges 39 bis 43 dB 

 Überwiegend zum Schlaf genutzte Räume   R´w,ges 39 bis 44 dB 

 Büros und schutzbedürftige Arbeitsräume    R´w,ges 34 bis 38 dB 

 

9 VORSCHLAG FÜR FESTSETZUNGEN IM BEBAUUNGSPLAN 

9.1 Begründungsvorschlag 

Der Bebauungsplan Nr. 27b überplant, für den Teilbereich östlich der Oskar-Messter-Straße 

und südlich der Max-von-Eyth-Straße, den Bebauungsplan Nr. 27a und setzt wie bisher ein 

Gewerbegebiet fest. Betriebswohnungen sind nicht ausgeschlossen und somit gemäß § 8 

BauNVO ausnahmsweise zulässig, sofern sie nicht unzumutbaren Belästigungen oder Störun-

gen ausgesetzt sind (§ 15 BauNVO). 

Nach § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen auch die Anforde-

rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Der Schallschutz wird 

dabei für die Praxis durch DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau":2023 konkretisiert. Im Bl1 

zur DIN 18005 sind entsprechend der schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. Bauflächen, Bauge-

biete, sonstige Flächen) Orientierungswerte für die Beurteilung genannt. Ihre Einhaltung oder 

Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes 

oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärm-

belastung zu erfüllen. 

Für die rechtliche Regelung des Immissionsschutzes wird ein Geräuschkontingent in Form 

eines Emissionskontingents LEK / dB(A)/m² im Bebauungsplan festgesetzt. Dieses gibt an, wie 

viel Schall pro Quadratmeter Gewerbefläche emittiert werden darf. Betriebe, die sich in diesem 
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Gebiet ansiedeln wollen, müssen den Nachweis erbringen, dass das zulässige Emissionskon-

tingent von ihrem Betrieb, einschließlich des Fahrverkehrs auf dem Gelände, eingehalten wird. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt 

und die einwirkenden Lärmimmissionen aus dem Straßen- und Schienenverkehr sowie das 

Geräuschkontingent unter Berücksichtigung der gewerblichen Vorbelastung ermittelt. Da das 

Grundstück bereits heute als GE festgesetzt ist und Betriebswohnungen nicht ausgeschlossen 

waren, ergibt sich für die Nachbarbetriebe keine Änderung in der Schallsituation. 

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass der Orientierungswert der DIN 18005:2023 

„Schallschutz im Städtebau“ für Verkehrslärm überschritten wird. Ein aktiver Schallschutz ist 

auf Grund der Nutzung wie bisher nicht gewünscht. Zum Schutz der Aufenthaltsräume wird 

eine ausreichende Schalldämmung der Außenbauteile in Kombination mit einer Grundrissori-

entierung im Bebauungsplan festgesetzt. Zum Schutz der Nachtruhe wird die Grundrissorien-

tierung für überwiegend zum Schlaf genutzten Räume bereits ab einem Lärmpegel > 50 dB(A) 

nachts festgesetzt.  

Bei den festgesetzten Bau-Schalldämm-Maßen handelt es sich um Mindestanforderungen 

nach DIN 4109:2018 „Schallschutz im Hochbau“ unter Berücksichtigung des Verkehrslärms 

(Straße Prognose 2040, Bahn Prognose 2030) und des Immissionsrichtwerts der TA Lärm für 

den Gewerbelärm. Die zulässige Minderung nach DIN 4109-2:2018-01 Kapitel 4.4.5.3 für den 

Bahnlärm von 5 dB(A) wurde angewendet. 

9.2 Festsetzungsvorschlag 

 
1. Emissionskontingent 
 

1.1 Auf dem Planungsgebiet sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren 

Geräuschemissionen die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Emissions-

kontingente LEK gemäß DIN 45691:2006-12 weder tags (6:00 bis 22:00 Uhr) noch 

nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) überschreiten. 

Betriebsgrundstück 

Gemarkung Ismaning 
Fläche / m² 

Emissionskontingent [dB(A)/m²] 

LEK,tags 

6-22 Uhr 

LEK,nachts 

22 -6Uhr 

Fl.Nr. 1706 

Fl.Nr. 1706/1 

Fl.Nr.1707 
14.187 62 47 

 

1.2 Die Prüfung der Einhaltung hat nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 für Immissi-

onsorte außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans zu erfolgen. 
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1.3 Die Lärmbelastung an den nächstgelegenen Immissionsorten im Gewerbegebiet 

und im gewerblich geprägten Sondergebiet ist nach den Vorgaben der TA Lärm zu 

bewerten. 

2. Schallschutz an der Bebauung 

2.1  Außenflächen von Aufenthaltsräumen müssen abhängig von der Raumart mindestens 

folgendes bewertetes gesamtes Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges nach DIN 4109 errei-

chen. 

2.1.1 Büroräume und schutzbedürftige Arbeitsräume  

        Mindestanforderung = 34 dB 

   

 

2.1.2 Aufenthaltsräume in Wohnungen, Unterrichtsräume und dergl. 

 Anforderung R´w,ges gemäß Abbildung Punkt 2.1.1 mit Zuschlag von 5 dB 
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2.1.3 überwiegend zum Schlaf genutzte Räume 

 

 

 

2.2 Grundrissorientierung für Schlafräume 

Für die Belüftung von Schlaf- und Kinderzimmer notwendige Fenster sind an den folgen-

den nachfolgend aufgeführten Fassaden unzulässig. Alternativ sind die Räume mit einer 

fensterunabhängigen Lüftungseinrichtung auszustatten. 

Bauteil A West- und Nordfassade 

Bauteil B Nord- und Ostfassade 

Bauteil C Ost- und Südfassade 

 

9.3 Hinweise 

 Die genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische Untersuchung kön-

nen zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Gemeinde Ismaning eingesehen werden. 

 Im Rahmen des Bauantrags ist der Gemeinde Ismaning unaufgefordert ein Nachweis 

nach Punkt 1 der Festsetzung vorzulegen. 

 Bei den festgesetzten Bau-Schalldämm-Maßen handelt es sich um Mindestanforderun-

gen nach DIN 4109:2018 „Schallschutz im Hochbau“ unter Berücksichtigung des Ver-

kehrslärms (Straße Prognose 2040, Bahn Prognose 2030) und des Immissionsrichtwerts 
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der TA Lärm für den Gewerbelärm. Die zulässige Minderung nach DIN 4109-2:2018-01 

Kapitel 4.4.5.3 für den Bahnlärm von 5 dB(A) wurde angewendet. 

 Neben dem einzahligen Schalldämm-Maß Rw wird bei Bauteilen heute zusätzlich ein 

Spektrum-Anpassungswert „C“ angegeben (Rw (C; Ctr) dB), zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) 

dB. Der Korrekturwert „Ctr“ berücksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wirkung 

des Bauteils im städtischen Straßenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, dass 

die Anforderung an die Schalldämmung der Bauteile mit Berücksichtigung des Ctr – 

Werts erfüllt wird. 

 

 

10 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gemeinde Ismaning stellt den Bebauungsplan Nr. 27d „Gewerbegebiet 1 - Südl. Max.-v.-

Eyth-Straße“ auf. Die Fläche des Planungsumgriffs befindet sich aktuell im Geltungsbereich 

von zwei unterschiedlichen Bebauungsplänen. Es handelt sich um die rechtsgültigen Bebau-

ungspläne Nr. 27a und 27b. Der Bebauungsplan Nr. 27a aus dem Jahre 1984 ist bereits eine 

Überplanung der Urfassung Nr. 27 aus dem Jahre 1978. Im Jahr 2016 wurden die Flurstücke 

mit den heutigen Nummern 1706, 1707 und 1707/8 (Trafo-Grundstück) ein weiteres Mal über-

plant. Es entstand der Bebauungsplan Nr. 27b aus dem Jahr 2016. 

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde die einwirkende Immissionsbelas-

tung aus dem Straßen- und Schienenverkehr beurteilt und ein Geräuschkontingent nach 

DIN 45691 [16] für die Gewerbefläche ermittelt. 

Auf die Untersuchung der einwirkenden Immissionsbelastung aus den benachbarten GE-Flä-

chen konnte verzichtet werden, da die Grundstücke bereits heute als GE festgesetzt und Be-

triebswohnungen nicht ausgeschlossen und vorhanden sind. Für die benachbarten Betriebe 

ergibt sich mit dem BP Nr. 27d somit keine Änderung. Bereits heute muss der Immissionsricht-

wert der TA Lärm [4] an den schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen im Geltungsbereich des BP 

Nr. 27d eingehalten werden. 

 Verkehrslärm 

Die Untersuchung in Kapitel 6 zum Verkehrslärm kam zu dem Ergebnis, dass der Orientie-

rungswert nach Bl. 1 zur DIN 18005:2023 „Schallschutz im Städtebau“ [2] tagsüber um bis zu 

3 dB(A) und nachts um bis zu 7 dB(A) überschritten wird. Im vorliegenden Fall handelt es sich 

um eine Gewerbefläche die überplant wird und ein aktiver Schallschutz bei der Nutzung er-

scheint nicht zielführend. Auf Grund dessen wurde vorgeschlagen, mit einer ausreichenden 

Schalldämmung der Außenbauteile in Kombination mit einer Grundrissorientierung auf die 

Überschreitung zu reagieren. Da Übernachtungsräume nicht ausgeschlossen sind, aber be-

reits ab einem Außenlärmpegel von 50 dB(A) ruhiger Schlaf bei gekippten Fenstern häufig 

nicht möglich ist, schlagen wir vor, die Grundrissorientierung ab einem Außenlärmpegel von 
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> 50 dB(A) nachts im BP festzusetzen. Sollte dies nicht realisierbar sein, empfehlen wir, Über-

nachtungsräume mit einer fensterunabhängigen Lüftungseinrichtung auszustatten. 

 Geräuschkontingentierung 

Die Fläche des BP Nr. 27d liegt im Geltungsbereich des im rechtskräftigen BP Nr. 27a aus 

dem Jahr 1984, der unter Punkt 9 einen zulässigen Immissionsanteil für den gesamten Gel-

tungsbereich festsetzt. 

Diese Festsetzung wurde an die heute gültige Rechtsprechung angepasst, wobei auf Grund 

der gegebenen Situation, dass 

 der BP Nr 27b nur etwa 16 % vom Geltungsbereich des BP Nr. 27a umfasst und, 

 weitere Gewerbeflächen im Einflussbereich vorhanden sind 

angestrebt wurde, dass der Immissionsbeitrag im benachbarten Wohn- und Mischgebiet au-

ßerhalb des Einwirkungsbereichs im Sinne der TA Lärm [4], Kapitel 2.2 (IRW – 10 dB(A)) 

bleibt. Dies wird mit einer geringen Abweichung von 0,5 dB(A) an IO 4 (vgl. Anlage 1) mit dem 

Geräuschkontingent von 62 / 47 dB(A)/m² Tag/Nacht erreicht. Da auch in diesem Fall mit kei-

nem relevante Immissionsbeitrag durch den BP 27d zu rechnen ist, kann aus schalltechnischer 

Sicht für die Betriebsfläche des BP Nr. 27d (Fl.Nr. 1706; 1706/1 und 1707) ein Emissionskon-

tigent von 62 dB(A)/m² tagsüber und 47 dB(A)/m² nachts festgesetzt werden. 

In Abschnitt 9 wurde ein entsprechender Festsetzungsvorschlag ausgearbeitet. 

Hinweis: 

Laut Rechtsprechung muss ein Gewerbegebiet mit Emissionskontingenten gegliedert sein und 

es dürfen nicht alle Teilflächen des Gewerbegebietes emissionsbeschränkend kontingentiert 

werden, siehe Kapitel 7.1. Da der BP Nr. 27d ein Teilgebiet des Ur-BP Nr. 27a ist, kann aus 

unserer Sicht die Gliederung in Bezug auf den Ur-BP Nr. 27a gesehen werden. Mit dem Emis-

sionskontingent von 47 dB(A)/m² nachts ist die Gewerbefläche emissionsbeschränkt kontin-

gentiert.  In diesem Fall besteht laut Urteil die Möglichkeit einer gebietsübergreifenden Gliede-

rung, d.h. auf den Verweis auf (nicht-eingeschränkte) Gewerbeflächen im Stadt- bzw. Gemein-

degebiet. Dies muss im Bebauungsplan selbst oder seiner Begründung dokumentiert werden. 

C. Hentschel 
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